
• OR. FRANZ LöSCHNAK . 
BUNOESMINISTER FOR INNERES 

9/.111/409-SL 111/93 

Rn den 

n.9615 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen 
des Nationalrates XVIII. Gesetzgebungsperiode 

Wien) am 4. Mai 1993 

Präsidenten des NationaLrates 

Dr. Heinz FISCHER lfJ1'1IAB 

1993 -05- 05 
ParLament 

J.9J.C.J{. j. __ .JL1l 

.I zu 'I6391J 

Die Rbgeordnete zum NationaLrat Ur. Partik-PabLe hat am 

23. ~priL 1993 unter der ZahL 4699/J-NR/1993 an mich eine 

sc:hr'iftLiche parLamentarische Rnfrage bei.r'effend "er'höhi.e 

Zuwanderer-Quote" an mich gerichtet) die foLgenden WortLaut 

hat: 

"1. Um wieviel solL die Quote für 1993/94) die das WHO 

empfiehLt) überschritten werden? 

2. Werden Sie dabei FLüchtlinge aus dem ehemaLigen JugosLa

wien besonders bevorzugt behandeln? 

3. Wie werden sich die Einwanderer voraussichtLich auf die 

BundesLänder verteiLen? 

4. WeLche Kosten werden Ihrer Schätzung nach damit verbun

den sein? 

S. Wie Lange wer'e1en vor'aus sich t lj eh die Ver' f ah r'en dauern?" 
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Diese Rnfrage beantworte ich wie foLgt: 

Zu Frage 1: 

Die Quote, die das Wirtschaftsforschungsinstitut empfiehLt, 

soLL nicht überschritten werden, sondern im Rahmen der RnaLy

se des Wirtschaftsforschungsinstitutes bLeiben. Dabei ist 

darauf hinzuweisen, dal3 das Wirtschaftsforschungsinstitut 

ausschließLich den Bereich der unseLbständig Beschäftigten 

eingeschätzt hat, nicht aber die ZahL der ausländischen 

Studierenden, zu denen exakte Rngaben seiterlS des Wissen

schaftsressorts vorliegen. 

Ja. 

Zu Frage 3 

Die Ruf teiLung auf die BundesLänder wird zur Zeit entspre

chend den gesetzlichen Vorgaben mit diesen abgeklärt, sodaß 

eine endgüLtige Rntwort auf die Frage noch nicht gegeben 

werden kann. Der Verordnungsentwurf wurde aber bereits zur 

Begutachtung versandt und wird daher der Rnfragebeantwortung 

beigeschLossen. 

Da die Vollziehung des Rufenthaltsgesetzes in erster Instanz 

bei den Landeshauptmännern liegt, ist eine Gesamtkostenschät

zung durch das Bundesministerium für Inneres derzeit rIech 

ni c h t mö 9 L i C 11 • 
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Durch die unter F-ederführung des Hundesrninisteriums für 

Inneres geführten Vorbereitungen wird sichergestellt) daß 

die im Gesetz vorgesehenen Fristen eingehalten werden. Weite

re konkrete Prognosen können aufgrund der Zust~ndigkeit der 

·Landeshauptmänner nicht vom Bundesminister für Inneres abge

geben werden. 
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E N T W U R F 

Verordnung der Bundesregierung 

über d je Flnz ah Leier Hewj, L U.gungen nach dem 

Rufenthaltsgesetz 

Rufgrund der §§ 2 und 12 des AufenthaLtsge5etzes J BGBL.Nr. 

466/1992 i.d.F. BGSL.Nr. 838/1992 J wird - hinsichtLich des § 2 im 

Linvernehmen mit dem Hauptausschur:s des NationaLrates - ver"(Jr·drlet.: 

§ 1. Vom 1. JuLi 1993 bis zum 30. Juni 1994 dürfen höchstens 

20.000 BewiLLigungen erteilt werden. 

§ 2. Uber die in § 1 genannte AnzahL von Bewil.Ligungen hinaus 

dürfen durch Ver'ordnurlgen gernär~ § 1 f.lbs. 1 des Hufent.hal t.~,geset

zes bis zu 1000 Beschäftigungsbewilligungen festgelegt werden. 

§ 3. Die F1flzahL gernärs Si 1 wj,rd :in folgendem Verh~ltnis auf clie 

Länder aufgeteiLt: 

Burgenland: höchstens 800 lJew':illigungen 

Kärnten: höchstens 1.100 J3ewiLI..i.yungen 

Niederösterreich: höchsten5 ::1.100 }lewi II igurlgen 

Oberösterreich: höchstens 3.200 Bewi.Ll igull!Jl:n 

Sal.zburg: höchstens 1 .400 Hewl LL i gUflgen 

Steiermark: höchstens 2. 100 J3ew i. II .i.yullg en 

1 jrol: höchstens 1.800 HewiLligungen 

VorarLberg: höchstens 600 Bewil.Ligungr?11 

UJjen: höchstens 4."100 Hewl II j gurlgen 
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I} It • ( 1) S t aa t sangehöl~ igt~ von 1305n l en -Her~ ZeUIJWl na} d le au f tJ rlJnd 

(lpI' bewaffneten KonfL:ikte in jhr'er He:i.rnat diese ver'LaSSt:'fl 111ufHeri 

und anderweitig keinen Schutl. fInden} haben ei.n v(),~Obe!~Qehl7.nde'; 

f.lufenthaLtsrecht jrn Hundesgebiet.. 

(2) Dieses RufenthaLt5recht besteht, so ferne die Einreise Ober 

eine GrenzkontroLL5steLLe erfoLgte, bei der sich der ~remde der 

Grenzkontrolle steLlte und ihm entsprechend internationaLer Ge

pflogenheiten die linreise gestattet wurde. 

(3) Dieses Rufenthaltsrecht besteht bis zum 30. Juni 1994. 

§ 5. St.aatsangehörige von Bosnien-~Ierzegowina, auf die die Vorau~

set zungen des § 4 zutreffen und die sich mi t il1,~en Fami.L ien l.:um 

~eitpunkl des Inkrafttretens dieser Verordnung bereits Längere 

Zeit in österreich aufhaLten} sind im Hinblick auf die ~wischen

zeitlich erfolgte teilwei~e lntegration bei der lr'teilung von 

RewiLligungen im Rahmen der UbergangsregeLung des § 13 des Rufent

haltsgesetzes bevorzugt zu berücksichtigen. 
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